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Wichtiger Hinweis zur Nutzung der TKV-Container 

Aus aktuellem Anlass möchten wir erneut auf die ordnungsgemäße Nutzung der TKV-Container hinweisen. 

In den vergangenen Wochen wurden mehrfach große Nutztiere, insbesondere Schafe, in die Container 
eingebracht. Für solche Tiere ist jedoch ein Entsorgungsnachweis zwingend erforderlich. Zudem befanden sich 
diese Tiere bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand, was zu erheblichen Problemen am Standort 
Ottensheim geführt hat – vor allem in Bezug auf Geruchsbelästigung und Hygiene. 

Da die verantwortlichen Personen bisher nicht ausfindig gemacht werden konnten, möchten wir auf diesem 
Weg alle Tierhalter in der Umgebung ansprechen. Bitte leiten Sie diese Information gegebenenfalls auch an 
andere Betriebe oder Tierhalter weiter. 

Wir bitten dringend darum, die Nutzungsregeln der TKV-Sammelstellen genau einzuhalten. Dazu gehört 
insbesondere: 

• Nur zulässige Tierkörper in die Container einbringen (kleine Haustiere und Falltiere). 

• Container immer verschlossen halten, damit die Kühlung ordnungsgemäß funktioniert. 

• Keine stark verwesten Tiere einwerfen – dies gefährdet Hygiene und Funktion der Sammelstelle. 

Ein verantwortungsvoller und achtsamer Umgang mit den Sammelstellen ist im Interesse aller Nutzerinnen und 
Nutzer – und trägt wesentlich dazu bei, dass diese Einrichtungen auch in Zukunft reibungslos funktionieren 
können. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 

Für gewerbliche Entsorgung gilt: 

• Gewerbliche Betriebe (z. B. Schlachthöfe, Direktvermarkter) dürfen die Sammelstellen nicht nutzen. 

• Abfälle sowie Tiere mit Seuchenverdacht oder Entsorgungsnachweispflicht werden von der TKV OÖ 
direkt am Betrieb abgeholt.  

• Kontakt TKV Oberösterreich: 0800 99 88 99 7 

 

Allgemeine Nutzung der öffentlichen TKV-Standorte finden Sie auf der nächsten Seite. 
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BiƩe beachten Sie weiters folgendes: 

Tierkörperverwertung (TKV) – öffentliche Standorte 

Allgemeines 

 Entsorgung nur für private Haushalte – keine gewerbliche Nutzung. 

 Abgegeben werden können: 

 verendete HausƟere (sofern keine ÜbernahmebestäƟgung erforderlich ist), 

 sonsƟge Ɵerische Abfälle und verdorbene Fleischprodukte (bis 35 kg). 

HausƟere über 35 kg müssen bei TKV OÖ gemeldet werden und werden vor Ort abgeholt  

(Kontakt unten). 

 Die Abfälle werden in gekühlten Sammelcontainern gesammelt und anschließend in die 

Tierkörperverwertungsanlage Regau gebracht. 

Sammelstellen 

 Im Bezirk Urfahr‐Umgebung stehen 11 öffentliche Sammelcontainer bereit. 

 AusstaƩung: 

 Kühlbehälter mit drei Fächern (zwei ständig nutzbar, ein Fach für Tierseuchen reserviert). 

  Geruchsdichte Deckel, rund um die Uhr zugänglich. 

 Entleerung und Reinigung erfolgen regelmäßig durch die TKV OÖ. 

 

Nutzungshinweise 

 Nur für Privathaushalte – keine betriebliche Entsorgung. 

 Betriebliche Entsorgung (z. B. Landwirte, Tierärzte, Gastronomie, Schlachtbetriebe) erfolgt 

ausschließlich mit Entsorgungsnachweis und Abholung durch die TKV OÖ (innerhalb von 36 Stunden). 

 Container stets sauber halten und Deckel geschlossen lassen (Kühlung!). 

 Keine verwesten Abfälle einwerfen – diese werden nach Meldung von der TKV abgeholt. 

 Tiere und Abfälle inklusive Verpackung einwerfen, um Verschmutzungen zu vermeiden. 

 Verpackungen müssen dicht sein; Säcke mit Schnur (nicht Draht) zubinden (Papier‐ oder PlasƟksäcke). 

 Missbrauch oder Verunreinigung wird angezeigt. 

WichƟger Hinweis 

 Das Vergraben von Haus‐ oder NutzƟeren ist nicht erlaubt. 

 Für eine würdevolle Einäscherung von HausƟeren stehen behördlich genehmigte Tierfriedhöfe zur 

Verfügung. 
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